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Entschädigungssatzung 

des Amtes Lütau 

 

Aufgrund des § 24 a der Amtsordnung für Schleswig-Holstein (AO) in Verbindung mit §§ 4 und 24 Abs. 3 

der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) wird nach Beschlussfassung durch den Amtsausschuss 

vom 09.11.2023 folgende Satzung erlassen: 

§ 1 

Aufwandsentschädigung für die Amtsvorsteherin oder den Amtsvorsteher 

(1) Die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher erhält neben der Aufwandsentschädigung nach 

§ 2 Abs. 1 eine Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes der Landesverordnung über die 

Entschädigung in kommunalen Ehrenämtern (Entschädigungsverordnung -EntschVO-). 

(2) Der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der Amtsvorsteherin oder des Amtsvorstehers wird nach 

Maßgabe der Entschädigungsverordnung bei Verhinderung der oder des zu Vertretenden für ihre 

oder seine besondere Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 1/30 der monatlichen Auf-

wandsentschädigung der Amtsvorsteherin oder des Amtsvorstehers für jeden Tag, an dem die Amts-

vorsteherin oder der Amtsvorsteher vertreten wird, gezahlt. Die Aufwandsentschädigung für die 

Stellvertretung darf die Aufwandsentschädigung der Amtsvorsteherin oder des Amtsvorstehers nicht 

übersteigen. 

§ 2 

Entschädigungen für Mitglieder des Amtsausschusses und der Ausschüsse 

(1) Die Mitglieder des Amtsausschusses erhalten nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung eine 

monatliche pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von 50 % des Höchstsatzes der Entschädi-

gungsverordnung. 

(2) Die Stellvertretenden der Mitglieder des Amtsausschusses erhalten für die Teilnahme an Sitzungen 

des Amtsausschusses im Vertretungsfalle ein Sitzungsgeld in Höhe von 50 % des Höchstsatzes der 

Entschädigungsverordnung. 

(3) Die nicht dem Amtsausschuss angehörenden Mitglieder der Ausschüsse erhalten nach Maßgabe der 

Entschädigungsverordnung für die Teilnahme an Sitzungen der Ausschüsse, in die sie gewählt sind, 

ein Sitzungsgeld in Höhe von 50 % des Höchstsatzes der Verordnung. Entsprechendes gilt für stell-

vertretende Ausschussmitglieder, die nicht Mitglieder des Amtsausschusses sind, im Vertretungsfall. 

(4) Mitglieder und stellvertretende Mitglieder des Amtsausschusses oder der Ausschüsse des Amtes er-

halten für die Teilnahme an Sitzungen der Ausschüsse, denen sie nicht als Mitglied angehören, sowie 

für sonstige Tätigkeiten für das Amt kein Sitzungsgeld. 

(5) Zur Nutzung des digitalen Sitzungsdienstes erhalten die Mitglieder des Amtsausschusses bei Auf-

nahme der ehrenamtlichen Tätigkeit auf Antrag einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 200,- € zur 

privaten IT-Ausstattung. 
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§ 3 

Entschädigungszahlungen im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr 

(1) Grundlage für die Zahlung von Aufwandsentschädigungen im Bereich der Feuerwehr ist das Brand-

schutzgesetz des Landes Schleswig-Holstein und die Entschädigungsverordnung der Freiwilligen Feu-

erwehren. 

(2) Die Amtswehrführerin oder der Amtswehrführer und ihre oder seine Stellvertreterin oder ihr oder 

sein Stellvertreter erhalten nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung für Freiwillige Feuerweh-

ren eine Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes der Verordnung. 

§ 4 

Aufwandsentschädigung für Beauftragte 

Die oder der Plattdeutschbeauftragte erhält nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung eine pauschale 

Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 50,- €. 

§ 5 

Entgangener Arbeitsverdienst 

Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Mitgliedern und 

stellvertretenden Mitgliedern des Amtsausschusses oder der Ausschüsse des Amtes ist der durch die Wahr-

nehmung des Ehrenamts oder die ehrenamtliche Tätigkeit während der regelmäßigen Arbeitszeit entgan-

gene Arbeitsverdienst aus unselbständiger Arbeit auf Antrag in der nachgewiesenen Höhe gesondert zu 

ersetzen. Ferner ist der auf den entgangenen Arbeitsverdienst entfallene Arbeitgeberanteil zur Sozialversi-

cherung zu erstatten, soweit dieser zu Lasten der oder des Entschädigungsberechtigten an den Sozialver-

sicherungsträger abgeführt wird. Sind die in Satz 1 genannten Personen selbständig, so erhalten sie für den 

durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit während der regelmäßigen Ar-

beitszeit entstandenen Verdienstausfall auf Antrag eine Verdienstausfallentschädigung, deren Höhe je 

Stunde im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Verdienstausfalls nach billigem Ermessen 

festgesetzt wird. Der Höchstbetrag der Verdienstausfallentschädigung je Stunde beträgt das eineinhalbfa-

che des Höchstsatzes des Sitzungsgeldes gemäß § 12 der Entschädigungsverordnung. 

§ 6 

Entschädigung für Abwesenheit vom Haushalt 

(1) Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Mitglieder 

und stellvertretende Mitglieder des Amtsausschusses oder der Ausschüsse des Amtes, die einen 

Haushalt mit mindestens zwei Personen führen und nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche 

erwerbstätig sind, erhalten für die durch das Ehrenamt oder die ehrenamtliche Tätigkeit bedingte 

Abwesenheit vom Haushalt während der regelmäßigen Hausarbeitszeit gesondert auf Antrag für 

jede volle Stunde der Abwesenheit eine Entschädigung. 

Der Stundensatz dieser Entschädigung beträgt ein Drittel des Höchstsatzes des Sitzungsgeldes gemäß 

§ 12 der Entschädigungsverordnung. Auf Antrag sind statt der Entschädigung nach Stundensätzen 

die angefallenen notwendigen Kosten einer Vertretung im Haushalt zu ersetzen. 
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(2) Ehrenbeamtinnen und –beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Mitgliedern und 

stellvertretenden Mitgliedern des Amtsausschusses oder der Ausschüsse des Amtes werden auf An-

trag die nachgewiesenen Kosten einer durch die Wahrnehmung des Ehrenamts oder die ehrenamt-

liche Tätigkeit erforderlichen entgeltlichen Betreuung von Kindern, die das 14. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben, oder pflegebedürftige Familienangehöriger gesondert erstattet. 

Dies gilt nicht für Zeiträume, für die entgangener Arbeitsverdienst aus unselbständiger Arbeit oder 

Verdienstausfallentschädigung nach § 4 oder eine Entschädigung nach § 5 Abs. 1 dieser Satzung ge-

währt wird. 

§ 7 

Fahrkosten 

(1) Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte, ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger, Mitglieder und 

stellvertretende Mitglieder des Amtsausschusses oder der Ausschüsse des Amtes erhalten bei 

Dienstreisen Reisekostenvergütung nach den für Beamtinnen und Beamte geltenden Grundsätzen. 

Ein Anspruch auf Reisekostenerstattung besteht nur, wenn die Dienstreise von der Amtsvorsteherin 

oder vom Amtsvorsteher schriftlich oder vom Amtsausschuss genehmigt worden ist. 

(2) Fahrkosten zu Sitzungen oder Ortsterminen innerhalb des Amtsgebietes werden grundsätzlich nicht 

erstattet. 

§ 8 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

 

Lauenburg/Elbe, den 15.11.2023 

 

 

 

Gez. L ü t t g e 

Amtsvorsteher 


